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Geschäftszeichen: 106.0 – 409.0 (2024) 
Datum: 09.03.2025 

 
 
 
 
V O R L A G E 
 
 
 
 
 
Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 2024 des LWV Hessen sowie Schluss-
bericht Teil I und II der Revision des LWV Hessen 
 
 
 
 

Beratungsfolge  Termin Entscheidung 
Verwaltungsausschuss 25.03.2026 beschließend 
Haushalts- und Finanzausschuss 17.06.2026 vorberatend 
Revisions- und Rechtsausschuss 19.06.2026 vorberatend 
Verbandsversammlung 25.06.2026 beschließend 

 
 
 
 
Finanzielle, personelle und organisatorische Auswirkungen 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr?  ☐ Nein    ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja, € 

Stehen Mittel zur Verfügung? ☐ Nein   ☐ Ja Produkt / Sachkonto: Wird ein Antrag auf überplanmäßige / außerplanmä-
ßige Ausgaben gestellt?   ☐ Nein     ☐ Ja 

Ist die Begründung der Unabweisbarkeit der Kosten in Sachverhalts-
darstellung enthalten?  ☐ Nein   ☐  Ja 

Finanzielle Auswirkungen in den Folgejahren?   
☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar       ☐ Ja, € 

Auswirkungen auf den Stellenplan im lfd. Haushalts- / Wirtschaftsjahr? 
☐ Nein        ☐  Noch nicht absehbar       ☐ Ja 

Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen 
☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja    

Auswirkungen auf den Stellenplan in den Folgejahren? 
☐ Nein        ☐ Noch nicht absehbar        ☐ Ja 

Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen 
☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja 

Kosten insgesamt 
€   
 

Belastung LWV 
€   

Beteiligung Dritter 
€   

Ergänzende Darstellung zu den finanziellen Auswirkungen 
siehe unter Ziffer   der Begründung. 
 Veranschlagung 

im Teilergebnishaushalt 
☐   

im Teilfinanzhaushalt 
-Investitionstätigkeit- 
☐  

 
 
☐ Nein 

 
 
☐ Ja        

 
€                
€                

Sachkonto 
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Beschlussvorschlag 
 
1. Der Verwaltungsausschuss legt den geprüften Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 

2024 mit dem Schlussbericht Teil I und Teil II der Revision der Verbandsversammlung zur Be-
ratung und Beschlussfassung vor. 

 
2. Die Verbandsversammlung fasst in der Sitzung am 25.06.2026 gem. § 9 Abs. 3 Nr. 5 und  

§ 16 Abs. 1 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen in Verbindung mit  
§ 114 Abs. 1 HGO nachfolgende Beschlüsse: 

 
2.1 Der von der Revision des LWV Hessen geprüfte Jahresabschluss mit dem Rechen-

schaftsbericht 2024 wird beschlossen. 
 
2.2 Dem Verwaltungsausschuss wird unter Berücksichtigung des Schlussberichtes Teil I und 

II der Revision für das Haushaltsjahr 2024 Entlastung erteilt. 
 

 
Begründung 
 
Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 2024 sowie Schlussbericht Teil I 
 
Ergebnis der Prüfung 
 
Der mit Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 02.07.2025 aufgestellte Jahresabschluss mit 
Rechenschaftsbericht 2024 wurde von der Revision des LWV Hessen geprüft. 
 
In dem Schlussbericht 2024 Teil I der Revision ist zusammenfassend folgendes Prüfungsergebnis 
dargestellt: 
 
„Unter Berücksichtigung der Prüfungsergebnisse ist festzustellen, dass der Haushaltsplan eingehalten und die 
Haushaltswirtschaft ordnungsgemäß geführt wurde. Der Jahresabschluss entspricht nach unserer Beurteilung 
aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzungen des LWV Hessen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä­
ßiger Buchführung insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi­
nanz- und Ertragslage des Verbandes. Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit einem den gesetzlichen 
Vorschriften entsprechenden Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Verbandes und stellt einzelne Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung dar.“ 
 
Details zu dem Jahresabschluss 2024 können den Anlage 1 bis 3 entnommen werden. 
 
Schlussbericht Teil II 
 
In dem Schlussbericht 2024 Teil II wird von der Revision des LWV Hessen über wesentliche Prü-
fungen, Beratungen und Projektbegleitungen berichtet, die aufgrund gesetzlicher und übertragener 
Aufgaben durchgeführt wurden. 
 
Veröffentlichung 
 
Der Beschluss über den Jahresabschluss 2024 mit der Entlastung des Verwaltungsausschusses für 
das Haushaltsjahr 2024 wird gemäß § 114 Abs. 2 HGO öffentlich bekannt gemacht. Im Anschluss 
an die Bekanntmachung ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht für mindestens ein 
Jahr im Internet zu veröffentlichen. In der Bekanntmachung ist auf die Veröffentlichung hinzuweisen.  
 



Der Beschluss über den Jahresabschluss und die Entlastung ist mit dem Schlussbericht Teil I und 
II der Revision unverzüglich dem Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimat-
schutz vorzulegen. 
 




